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nationale n Organisatione n spürba r wurde . So wurde n auf Grun d eine s Kom -
promisse s mi t den Westmächte n im Dezembe r 1955 Ungarn , Rumänien , Bul-
garien un d Albanien in die Vereinte n Natione n aufgenommen , Albanien tra t 

zusamme n mi t de r Sowjetunio n im August 1955 der Interparlamentarische n 

Unio n bei un d Bulgarien beteiligt e sich im Novembe r 1954 zum erstenma l 

an der Generalversammlun g der Unesco . 

De n gewaltsame n Ausgangspunk t dieser Nachkriegsentwicklun g in Ost-
Mitteleurop a schäl t G . gelegentlich heraus , wenn er (S. 399) auf das Zu -
sammenwirke n der sowjetischen Militärmach t mi t den kommunistische n Par -
teie n der dor t gelegenen Staate n hinweist . Ma n sollte wohl dabe i stet s auch 

an dere n zahlenmäßig e Bedeutungslosigkei t erinner n un d wie Wagner (S. 156) 

auch an „di e unheimlich e Hilfe der sowjetischen Geheimpolizei." ss De r Rin g 

schließ t sich mi t einigen Bemerkunge n Bergsträßer s übe r die Zusammenhäng e 

zwischen der „gegen den Faschismu s bewiesene n Bündnisfähigkei t Sowjet-
rußland s für den Westen mi t ihre r innenpolitische n Variante , de r Koalitions -
fähigkeit kommunistische r Parteie n für eine .Volksfront' . Koalitionspoliti k 

als Vorbereitun g des Staatsstreich s ha t in den osteuropäische n Länder n — 

nac h Bergsträße r (S. 21) — gemeinsa m mi t de r militärisch-außenpolitische n 

Lage, in die sie gerate n waren , zugleich den innenpolitische n un d den außen -
politische n Anschlu ß an das Sowjetsystem herbeigeführt. " 

Erns t Birke 

39) P . S. W a n d y c z gibt dazu (S. 180 f.) noc h seine besonder e kleine Variante : 
„On e migh t suppos e tha t becaus e of th e strengt h in Eas t Centra l Europ ę of 
th e Soviet Army, an d becaus e of th e complet e dominatio n of th e Eas t Centra l 
Communis t partie s by th e Kremlin , th e treatie s of allianc e would no t them -
selves be very important . Close stud y of th e text s of th e Soviet alliance s 
reveals, however , certai n interestin g characteristic s of th e Kremlin-dominate d 
bloc system. Th e feature s which emerg e deserve carefu l analysis." 

Eine Schriftenreih e fü r Ostrech t 

Mit eine r Schriftenreih e „Studie n des Institut s für Ostrecht " * ha t sich dieses 

im Jahr e 1957 in Münche n gegründet e Institu t die Aufgabe gestellt, die Tradi -
tion de r Rechtsabteilun g des Osteuropa-Institut s in Breslau fortzuführen . Da s 

Institut , das als einziges in Deutschlan d speziell dem Ostrech t gewidmet ist, 
will dami t die in seinen Seminarveranstaltunge n erzielte n Studien - un d For -
schungsergebniss e übe r den Krei s der Seminarteilnehme r hinau s den interes -
sierten Kreise n der Öffentlichkei t zugänglich mache n un d beabsichtigt , im 

Laufe de r Zei t alle wichtigen Gebiet e des Ostrecht s auf diese Weise zu unter -
suchen . I m Folgende n sei auf die Arbeiten hingewiesen , die den Forschungs -
bereic h dieser Zeitschrif t berühren . 

I m Ban d 1 der neue n Reih e werde n zunächs t Frage n des Staatsrecht s im 

Ostbloc k zur Diskussio n gestellt. 2 Di e Abhandlun g von P . S c h n e i d e r - Main z 

1) Verlag für internationale n Kulturaustausch . Berlin-Zehlendorf-Wes t 1958 f. 
2) Nr . 1/58: Frage n des Staatsrecht s im Ostblock . 95 S. Kart . DM 5,90. 
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über Prinzipien des totalitären Staats- und Rechtsdenkens gibt eine gute Ein-
führung in die allgemeine Thematik durch eine Gegenüberstellung der Grund-
sätze im Contrat social von Rousseau mit dem Kommunistischen Manifest von 
Marx und Engels. Der darauf letztlich zurückgehenden Auffassung, daß Wahr-
heit und Gerechtigkeit identisch seien mit den sich daraus ergebenden Folgen, 
wird das Repräsentativdenken mit der prinzipiellen Überprüfbarkeit jeder 
Willensentscheidung im Bereiche des Staates gegenübergestellt. — Das staats-
rechtliche Werden der Sowjetunion schildert R. M a u r a c h - München, der 
davon ausgeht, daß die Staatsrechtfertigungslehren jeder totalitären Staatsauf-
fassung von zwei leitenden Gesichtspunkten getragen werden: von einer Mis-
sionsidee und von dem sich daraus ergebenden Anspruch auf Exklusivität. An 
Hand einer kurzen, aber wegen der Erfassung ihrer wesentlichen Grundzüge 
sehr einprägsamen Darstellung der sowjetischen Staatsrechtslehre wird ein 
Überblick über die historische und ideologische Entwicklung des Sowjetstaats 
im Frühjahr 1917 gegeben, die zeigt, daß dieses System nicht auf parlamen-
tarischem Wege, sondern nur durch die Macht der Gewalt ans Ruder gelangte. 
Eine kurze Charakterisierung des Verfassungswerks vom 10. Juli 1918 unter 
Beschränkung auf die Hervorhebung der gesetzlich niedergelegten Klassen-
kampfideen, in der als das wesentlichste bei der Durchführung des Klassen-
kampfes die Gestaltung des Wahlrechts hervorgehoben wird, rundet das Bild 
ab. — Eine Abhandlung von K. R a b 1 - München über die staatsrechtliche 
Entwicklung in den Satellitenländern zeigt den revolutionären Charakter 
dieser Länder am Beispiel Polens und der CSR. Die verfassungsgeschichtliche 
Entwicklung beider Staatswesen wird an Hand einer größeren Anzahl anschau-
licher Beispiele aus dem unmittelbaren staatsrechtlichen Geschehen bis zum 
Jahre 1939 gezeigt, wo ein Zustand erreicht wurde, der bereits weitreichende 
anti-demokratische und totalitäre Elemente enthielt. Während der deutschen 
Besetzung beider Länder wurde die rechtsstaatliche Idee noch weitergehend 
ausgeschaltet durch die Untergrund-Verwaltungsbehörden, die ihrer Lage 
wegen nur nach politischer Zweckmäßigkeit urteilen konnten. Damit ver-
schwand auch das Berufsbeamtentum fast vollständig. Dadurch wurde die 
weitere Entwicklung über die historische Figur des Nationalrats zur „Volks-
demokratie" gedrängt, die dann immer mehr dem kommunistischen Einfluß 
unterlag. — Die Untersuchung von M. D r a t h - Karlsruhe hat demgegenüber 
die Grundlagen der kommunistischen Staatsauffassung und Revolutionslehre 
im sowjetischen Staatsrecht zum Gegenstand. Sehr eingehende und gründliche 
Ausführungen über das eigentliche Wesen der kommunistischen Revolutions-
lehre führen zum Verständnis der Einordnung der sowjetischen Besatzungs-
zone und des dortigen Regimes in das Ganze des kommunistischen Systems. 
Besonders betont wird mit Recht die Bedeutung der Stellung der Partei. 
So ergibt sich der Einsatz der Staatsgewalt als Mittel zur Vereinheitlichung 
gegenüber höchst differenzierten gesellschaftlichen Kräften und Interessen im 
Lande selbst, auf Homogenisierung gegenüber dem gesamten Ostblock und 
insbesondere gegenüber der Sowjetunion. — S. M a m p e l - B e r l i n behandelt 
eine für das Verfassungsrecht kommunistischer Staaten besonders charakteri-
stische Einrichtung, den Wählerauftrag, in seinen Erscheinungsformen im 
Staatsrecht der sowjetisch besetzten Zone. Eine gründliche und auch dem 



Forschungsberichte 103 

Nichtstaatsrechtùer durchau s verständlich e Schilderun g der Eigenar t der Reprä -
sentan z des Volkswillens, wie sie etwa das Staatsrech t der Bundesrepubli k 

kennt , ist es, die eine r eindeutige n Charakterisierun g des Wählerauftrag s als 

Besonderhei t des kommunistische n Staatsrecht s vergleichen d gegenüberge -
stellt wird. Sie stellt im Rahme n eine r Kriti k dieser Institutio n dere n Mänge l 

nac h westliche r Auffassung dar . 

Da s Sammelwer k gewinn t durc h zahlreiche , teilweise sehr eingehen d aus-
gearbeitet e Literaturhinweis e un d durc h eine kurz e Zusammenfassun g der 

gewonnene n Leitsätz e noc h zusätzliche n Wert . Es gibt eine n guten un d auch 

hinreichende n Überblic k übe r die Grundzüg e des Staatsrecht s in den kom -
munistische n Ländern . 

Ban d 2 enthäl t ein e Zusammenstellun g von Referate n zu einzelne n Frage n 

der Gerichtsverfassun g des Ostblocks. 3 

Ausgangspunk t bildet eine Abhandlun g von R. M a u r a c h - Münche n übe r 

die richterlich e Unabhängigkei t in der UdSSR . Weisungsfreiheit , Verantwor -
tungsfreihei t un d Handlungsfreihei t als Grundpfeile r richterliche r Unabhängig -
keit könne n in der UdSS R nich t im Sinn e westliche r Auffassung Anerkennun g 

finden . Aus dem das sowjetische Staatsrech t beherrschende n Grundsat z des 

demokratische n Zentralismu s ergibt sich, daß das entscheidend e Übergewich t 

bei der Exekutiv e liegt, die dan n letzte n Ende s auch dem Richte r Weisungen 

erteile n kann . •— Eine n Überblic k übe r die Entwicklun g der Gerichtsverfassun g 

in Ungar n gibt ein Berich t von J. M a g y a r - Bonn . Auch in Ungar n mu ß 

seit etwa 1949 „da s Urtei l den Forderunge n der Proletarierdiktatu r un d der 

Arbeiter - un d Bauernmacht " entsprechen . Da s charakterisier t dan n auch die 

Stellun g des formel l Immunitä t genießende n Richters . Ha t er nac h Meinun g 

der Kommunistische n Parte i nich t klassenbewußt e Urteil e gefällt, so wird er 

trot z dieser Rechtsstellun g stren g bestraft . I n diesem Rahme n liegt es auch , 

daß die Staatsanwaltschaf t in Ungar n jetzt nich t meh r mi t de r Gerichtsver -
waltung , sonder n direk t mi t de r Staatsverwaltun g zusammenhängt . —• Di e 

entsprechend e neuest e Entwicklun g auf dem Gebiet e des Gerichtswesen s in 

Pole n zeigt G . G  e i 1 k e -  Hamburg . Hierbe i fällt besonder s auf, daß sowje-
tische Vorbilder nich t kritik - un d vorbehaltlo s übernomme n werden , so daß 

heut e noc h wesentlich e Unterschied e zur Sowjetjustiz bestehen . Ein e Auf-
stellun g der Grundregel n für die juristisch e Ausbildung, die ordentlich e Ge -
richtsbarkeit , unterteil t in Gerichtsbehörden , das Schöffenproblem , die Richter -
wahl, das Oberst e Gerich t un d die richterlich e Unabhängigkei t sowie für die 

besondere n Gericht e in Zivil-  un d Strafsachen , mach t diesen Berich t zusamme n 

mit eine r überau s umfangreiche n (11 Seiten ) Literaturangab e zu eine r gerade 

für das Studiu m des polnische n Rechtskreise s grundsätzlic h wichtigen Unter -
suchung . Empfehlenswer t wäre es allerdings , auch einige nich t in polnische r 

Sprach e erschienen e Veröffentlichunge n aufzuführen , soweit überhaup t vor-
handen . — Von der Gerichtsverfassun g in der sowjetisch besetzte n Zon e ver-
mittel t W. R o s e n t h a l - Berlin eine n sehr interessante n Eindruck . Eindeuti g 

wird festgestellt: „Unse r Rech t dien t der Festigun g der Arbeiter - un d Bauern -
mach t . . . Di e Frage n des Recht s sind von große r Bedeutun g im ideologisch -
politische n Kamp f gegen die reaktionäre n bürgerliche n Ideologie n un d für den 

3) Nr . "2/58 : Frage n der Gerichtsverfassun g im Ostblock . 92 S. Kart . DM 5,90. 
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Aufbau des Sozialismu s . . ." Di e tragende n Grundsätz e de r sowjetzonale n 

Rechtsauffassun g trete n ganz im Sinn e eine r solche n Deutun g des Recht s in 

Erscheinung : das Prinzi p de r demokratische n ode r auch sozialistische n Ge -
setzlichkeit , die Parteilichkei t der Rechtsprechun g — für jede westliche Rechts -
ansich t unhaltba r —, die Verantwortlichkei t des Gericht s gegenübe r dem Volk, 

das Prinzi p de r Anleitun g un d Kontroll e der Rechtsprechun g un d die Versetz-
barkei t un d Absetzbarkei t des Richter s als konsequent e Aufhebun g der Unab -
hängigkei t des Richters . Diese allgemein e Übersich t übe r das Wesen de r 

Gerichtsverfassun g in der sowjetischen Besatzungszon e gibt gerade in der 

Kürz e der Darstellun g eine n schon bedeutende n Einblic k in die dortig e Hand -
habun g der Justi z un d mach t so wieder einma l den grundlegende n Unterschie d 

in de r Entwicklun g zwischen beide n Teilen Deutschland s erschrecken d sicht -
bar . — Wie dem erste n Ban d der Veröffentlichunge n des Instituts , ist auch 

diesem Sammelwer k wieder ein e Zusammenfassun g beigegeben , die die 

Grundsätz e des Gerichtsverfahrens , soweit sie der Rechtslehr e in allen Staate n 

des Sowjetblocks gemeinsa m sind, besonder s herausstellt . Dadurc h auch dem 

Nichtjuriste n ein e wertvolle Übersich t übe r das Wesen der Handhabun g de r 

Justi z im sowjetischen Machtbereic h gegeben zu haben , gehör t zu den Ver-
dienste n dieses Sammelwerks , das jedoch auch dem Juristen , der sich mi t dem 

Ostrech t noc h nich t auseinandergesetz t hat , manche n wertvollen Hinwei s auf 

die Bedeutun g gerade des Rechtssystem s gibt, das zu vertrete n er berufe n ist. 
De r 5. Ban d der Studie n des Institut s für Ostrech t e.V. Münche n gibt eine 

Übersich t übe r die Rechtsstellun g des Eigentum s im Ostblock. 4 Mura d F e r i d -
Münche n leite t mi t eine r Untersuchun g übe r die allgemein e Problemati k des 

Eigentum s als Rechtsinstitu t in die Themati k dieses Sammelwerk s ein . E r 

erschließ t da s Wesen des Eigentum s durc h ein e Darstellun g der Entwicklun g 

dieses Rechtsinstitut s zunächs t nac h rechtsphilosophische n Grundlagen , wobei 

die verschiedene n Eigentumstheorie n in ihre r jeweiligen Bedeutun g erörter t 

un d gleichzeiti g auch gewürdigt werden . An Han d der geschichtliche n Entwick -
lun g des auf diese Weise erarbeitete n Eigentumsbegriff s werden das Wesen 

des Eigentum s in seiner heutige n Gestaltungsfor m un d seine institutionell e 

Garanti e umrissen . — Diese r Einführun g folgt eine Darstellun g des Begriffs 

un d der Stellun g des Eigentum s im System des Sowjetrecht s von E. P f u h l -
Berlin . Übersichtlic h un d eindeuti g wird das Wesen des Eigentum s in der 

Sowjetunio n durc h Schilderun g der einzelne n mögliche n Erscheinungsforme n 

dieses Recht s klargestellt . Es werde n staatliches , genossenschaftliche s un d 

privates , d. h . persönliche s Eigentu m unterschieden . Durc h die umfassend e 

un d doch kur z gehalten e Übersich t übe r den derzeitige n Stan d des Eigentum s 

im Sowjetrech t gewinn t diese Untersuchun g eine ganz besonder e Bedeutun g 

nich t nu r für die Ostrechtsforschung , sonder n darübe r hinau s auch für das 

weite Gebie t des Internationale n Privatrecht s un d der Rechtsvergleichung . 

Wünschenswer t wäre indesse n gerade bei dieser Arbeit ein besondere r Litera -
turhinweis , da den nich t russisch sprechende n Interessente n nu r sehr wenig 

Schrifttu m zu dieser Frag e zur Verfügung steht . — Die s gilt auch für die 

ergänzend e Untersuchun g von R. T h o m s o n - München , de r sich auch in 

erste r Lini e auf russisch-sprachig e Quelle n bezieht . I m übrigen gibt er eine 

~~irŃr75/58 : Da s Eigentu m im Ostblock . 113 S. Kart . DM 5,90. 
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dem Recht zum Durchbruch verhelfen muß. Der Anwaltsberuf muß daher 
vom Grundsatz der freien Advokatur getragen sein, der dem Anwalt Unab-
hängigkeit gegenüber dem Gericht ebenso garantiert wie die Freiheit gegen-
über seinem Auftraggeber. — Diese Freiheit der Advokatur wird in der 
sowjetischen Besatzungszone immer stärker beschnitten, wie W. R o s e n t h a l -
Berlin mit seiner Untersuchung über die Rechtsanwaltschaft in der sowjetischen 
Besatzungszone zu beweisen sucht. Die Spaltung der Anwaltschaft in die freien 
und die in Kollegien tätigen Anwälte ist einer der wesentlichen Schritte 
zur Beseitigung der freien Advokatur im herkömmlichen Sinn. Neben der 
Aufgabe der Kollegien, außer der rein fachlichen Qualifikation auch die poli-
tische Erziehung ihrer Mitglieder zu fördern, sorgt auch das Bestreben der 
Gerichte, die Tätigkeit der Anwälte möglichst einzuschränken, für einen 
weiteren Abbau des Grundsatzes der freien Advokatur. — Auch die ungari-
schen Anwälte unterliegen diesen Beschränkungen von Seiten der kommu-
nistischen Staats- und Justizverwaltung. Dazu beschreibt W. S c h u l z -
München als besonders eindrucksvolles Beispiel die neue ungarische Anwalts-
ordnung vom 1. Sept. 1959, die eine anwaltliche Tätigkeit nur im Rahmen der 
anwaltlichen Arbeitsgemeinschaften zuläßt. Eine Überprüfungsaktion des 
Justizministers vor Inkrafttreten der Anwaltsordnung schaltete eine große 
Anzahl von Anwälten von vornherein von jeder anwaltlichen Tätigkeit aus. 
Jeder Anwalt, der „Gegner der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
der Volksrepublik Ungarn" ist, kann außerdem auch durch ein Disziplinar-
verfahren ausgeschlossen werden. — Eine sehr interessante Schilderung der 
Entwicklung der Anwaltschaft in der Sowjetunion gibt A. B i l i n s k y -
München. Die Zweiteilung der Anwaltschaft in freie Anwälte und in solche, 
die im Kollektiv amtieren, wurde im Laufe der Zeit fast völlig zugunsten 
der Kollektivs aufgehoben. Als Mitglied einer solchen Organisation wird der 
Anwalt demgegenüber jedoch als Staatsfunktionär angesehen, denn in der 
Sowjetunion, „wo das ganze Sowjetvolk unter der Führung der Kommuni-
stischen Partei den Kommunismus aufbaut", erfüllen auch die gesellschaft-
lichen Organisationen Funktionen von staatlicher Bedeutung. Das bedeutet 
jedoch gleichermaßen, daß auch der Anwalt mit seiner Arbeit am Recht wie 
das Recht selbst zum Aufbau des Kommunismus beizutragen haben. Im übrigen 
gewährt diese Untersuchung einen guten Einblick in den Gang und das Wesen 
des sowjetischen Gerichtsverfahrens. — Ein Überblick über das Recht der Ver-
teidigung in den Ostblockstaaten von V. G s o v s k i - Washington u. a. faßt 
die Eigenheiten der Stellung des Anwalts im Strafrechtssystem des gesamten 
Ostblocks zusammen. Der Widerspruch zwischen Gesetzestext und Rechtswirk-
lichkeit wird an einzelnen Vorschriften und deren Auswirkungen aufgezeigt 
und immer wieder das Bemühen des Staates betont, den unbequemen Beobach-
ter und Schützer möglichst weit zurückzuhalten, sofern er nicht eindeutig in 
die Staatsideologie eingebaut werden kann. 

Auch der vorliegende Band ist als ausgesprochene Spezialarbeit auf diesem 
Gebiet besonders zu begrüßen. Doch kann er nicht nur dem Anwalt und jedem 
Juristen überhaupt empfohlen werden, sondern seine Verbreitung in weiteren 
Kreisen der Öffentlichkeit würde viel zu einem besseren Verständnis nicht 
nur für die Rolle des Anwalts in unserer Gesellschaftsordnung beitragen, 
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sondern auch für die Bedeutung, die ihm gerade in der kommunistischen Welt 
des Ostens als Wahrer der Rechte des Einzelmenschen zukommt. 

Hans Werner Bracht 

Zur Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen 
vom Ersten zum Zweiten Weitkr ieg 
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Unter den Memoirenwerken, die die Geschichte der deutsch-sowjetischen 
Beziehungen behandeln, nimmt die Schrift von G. H i l g e r einen hervor-
ragenden Platz ein. Der in Moskau von reichsdeutschen Eltern geborene Ver-
fasser war vor dem Weltkrieg in Rußland als Ingenieur tätig. Er lernte Land 
und Leute und — willkürlich der Spionage angeklagt — auch russische Ge-
fängnisse kennen. Den Ersten Weltkrieg hat er in Rußland als Internierter 
erlebt. Nach der Revolution war er zunächst in Moskau in einer Fürsorge-
kommission für Kriegs- und Zivilgefangene tätig. Nach Abbruch der diplo-
matischen Beziehungen zwischen Berlin und Moskau und nach der Revolution 
in Deutschland kam er im November 1918 nach Berlin, wo er 1919 in die 
„Reichszentralstelle für Kriegs- u. Zivilgefangene" eintrat. Als im folgenden 
Jahre der unterbrochene Austausch der Kriegsgefangenen wieder in Gang 
gesetzt wurde, wurde Hilger mit der Leitung der deutschen Fürsorgestelle 
in Moskau betraut. In dieser Stadt blieb er bis zum Ausbruch des deutsch-
sowjetischen Krieges 1941. Nach Wiederaufnahme der diplomatischen Be-
ziehungen infolge des Rapallo-Vertrages wurde er der engste Mitarbeiter des 
Botschafters Graf Brockdorff-Rantzau. Einige gut erzählte Anekdoten beleuch-
ten dessen bizarres Bild. So erfährt man, daß der eine ästhetisch-aristokrati-
sche Lebensführung pflegende Graf während der 6 Jahre seines Moskauer 
Aufenthaltes kein einziges Mal die Kanzlei der Botschaft betreten habe. Er 
empfand ein Vergnügen daran, Menschen, denen gegenüber er sich in einer 
überlegenen Situation befand, in Verwirrung zu bringen: „Z.B. machte er 
sich einen besonderen Spaß daraus, junge Untergebene, die sich zum ersten 
Mal zum Dienst bei ihm meldeten, mit der Frage zu überrumpeln, ob sie denn 
auch wüßten, was eigentlich .Subordination' sei. Wenn sie dann in ihrer Ver-
legenheit irgendeinen Gemeinplatz daherstammelten, verblüffte Brockdorff sie 
mit seiner eigenen Definition: Subordination ist das beschämende Gefühl, 
daß einen Untergebenen beschleichen soll, wenn er vor seinem Vorgesetzten 


